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Bekanntmachung.
Betrifft : Anmeldung zur Militär - Stamm¬

rolle für  das Jahr 1917.
Gemäß § 25 Ziffer 1 und 7 der Wehrordnung müsse« die

1897, sowie die früher geboreven Militärpflichtigen,
über deren Militärverhältnisse  noch nicht endgültig
entschieden ist, sich in der Zeit vom 2. Januar
bis 15. Januar bei der Ortsbehörde ihres Wohnsitzes zur
Militärstammrolle anmelden.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister durch ortsübliche
Erkaontmachunghierzu aufzuforderu.

Such die Militärpflichtigen de« Jahrg . 1897, die bei einer
Landsturmmusterungbereit» ausgehoben sind, müssen stch
melden.

Die Herren Bürgermeister haben auf Grund der Anmel¬
dungen, die Stammrollen de» Jahrgangs 1897 neu aufzustellen
und die alten Stammrollen durch Ausfüllung der Spalten 9
und 10 zu vervollständigen.

In die neue  Stammrolle sind weiter noch alle  Militär-
Pflichtiger auszunehmen, die am Orte geboren sind,
ohne Rücksicht darauf , ob sie meldepflichtig sind oder nicht.

Ein vom zuständige« Standesbeamte » aufgestellter Auszug
aus dem Geburtregister des Jahre » 1897, muß in Ihren
Händen sein und ist der Stammrolle als Belag beizufügen.

Die auswärts geborenen Militärpflichtigen de» Jahrgangs
1897 müsien bei der Anmeldung Geburtsscheine und die äl-
teren Militärpflichtigen ihre Musterungrau »weise vorlegen Diese
Müsst« de« Stammrollen als Beläge beigefügt werden.

Die Namen der Militärpflichtigen müssen in alphabetischer
dirihenfolge in die Stammrollen eingetragen werden. Die Ruf-
Uamen sind zu unterstreichen.

Die Stammrollen müssen mir bi » zum 2 0. Januar
1917  vorgelegt werden. Die Stammrollen der Jahrgänge
*396, 1895 und 1894 müssen mitgesandt werden.

Die Formulare für die Stammrollen können tu der Buch-
Handlung Wagner  hier und Grandpierre  in Idstein be-
logen werden.

Laugeuschwalbach, den 19. Dezember 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B. : Dr . Jngeuohl,  Kreisdeputierter.

Weihnschtspende für das 18. Armeekorps.
Bon Herrn Landrat von Trotha,  Kreiihauptmao » in

Wilkomierz 100 Mk.
Besten Dank!

Langenschwalbach, de» 29 Dezember 19 t 6.
.Der Königliche Laudrat.

I . B . : Dr . Jngeuohl,  Kreisdeputierter.

An die Herrev Bürgermeister des Kreises.
1. Der LaudeSausschußhat auf Grund de» § 8 de« Vieh¬

seuchen-EutschüdigungSsatzung für de« BezirkSverbaud des Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden beschlossen, für da» Rechnungsjahr
1915/16 von den beitragspflichtigen Biehbesttzer« an Beiträgen
zu erheben:

1. zum Pferdeentschädigungsfonds — 30 Pf,
für  jedes Pferd , Esel, Maultier und Maulesel,

2. zum Riudvieheutschädiguugfond» — 40 Pf.
für jede» Stück Rindvieh.

2. Als Termin für die BeitragSerhebuna ist der 16, Fe¬
bruar 1917 und als Feist für die im 8 8 Abs. 2 der obener¬
wähnten Satzung vorgeschiebenen Offenlegung der Viehbestands-
Verzeichnisse die Zeit vom 1. — 14 . Januar  1917 bestimmt.

3. Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die Fortführung
bezw. Aufstellung der BiehstandS-Berzeichuiffe sofort vorzuneh-
mru und Ort , Zeit und Zweck der Auslegung der Verzeichnisse
durch öffentliche B̂ekanntmachung auf ortsübliche Weife zur
Kenntnis der Beteiligten zu bringe«. Etwa eingehende Anträge
auf Berichtigung haben sie entgegenzunehmen und über diesel¬
ben zu entscheiden. Beschwerden gegen diese Entscheidungen
können nur währdnd der für die Offevlage der Verzeichnisse
bestimmten I4tägigen Frist vom 1. bi» 1,4. Januar 1917 bei
mir angebracht werden.

De« Viehbestands-Verzeichnissen sind die Ergebnisse der Vieh
zählung vom 1. Dezember 19i6 zu Grunde zulegeu.

4. Nach erfolgter Auslegung sind die vorschriftsmäßig auSge-
füllten und summierten Berzeichnisir mit der Bescheinigung
über die erfolgte Offenlegung und Richtigkeit versehen, mir be-
stimmt bis spätestens 20. Januar 191? einzureichen.

5. Die Erhebung der Abgabe selbst wollen die Herren
Bürgermeister pünktlich am 16. Januar 1917 durch den Ge-
meinderechner vornehmen lossen und ist zu diesem Behufs eine
Hebeltste sofort nach Rückempfang der festgestellten Verzeichnisse
von Ihnen aufzustellen. Die Hebeliste hat die Namen der Ab-
gabepflichtige«, die Zahl der demselben gehörenden abgabepflich¬
tigen Tiere und den Betrag de» zu zahlenden Beitrag » zu ent-
halten.

6. Die eingegangenen Abgaben sind nach Abzug von 10
v. H. längsten» 14 Tage nach dem bestimmten Erhebungs¬
termine portofrei an die SandeSbank-Stellen hier bezw. Idstein
zu übersenden. Die 10 v. H. Abzug verbleiben den Gemeinde»
zur Entschädigung der mit der Aufstellung und Forführung der
Verzeichnisse und der Erhebung der Abgaben betrauten Ge-
metndebeamten.

7. Di, Beitreibung etwaiger Rückstände erfolgt auf dem für
die Beitreibung rückständiger Gemeindeabgabe« vorgeschriebenen
Wege. Hiernach sind die Gemeinderrchner zu unterrichten.

Langenschwalbach, de« 29. Dezember 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B. : Dr . Jngeuohl,  Kreisdeputierter.



Brotstreckungsmittel.
Bo« Januar 19 >7 a« dürfe« keine Kartoffeln mehr in das

Brot verbacke« werde«. Al» Streckung- mittel muß Gersten»
mehl verwendet werden, das den Gemeinden demnächst zugeht.
10°/, de- für einen Brot zu verwendende« RogqenmehleS muß
Gerstenmehl fein. Das Gersten mehl wird verschickt von der
landw . Zentral -DarlehuSkosse.

Langeuschwalbach, de« 29. Dezember 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B.: Dr. Jngeuoyl,  KreiSdeputiertev.

Holzabfuhrpferde.
Ich ersuche, mir die Zahl der zur Holzabfuhr benutzten

Pferde sofort anzugeben; eS handelt sich um eine Erhöhung
der täglichen Haferration.

Langenfchwalbach, de« 26. Dezember 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B. r Dr . Jng evohl,  ttreisdeputierter.

An die Magistrale hier und Idstein
und die Hemeindevorstände.

Getreidekeime.
Der Kriegs auSschuß für Oele gewährt für reine Keime einen

Preis von 30 Mk. die 100 kg.
Die zum Kommissionär bestellte Zrntral -DarlehaSkasse gibt

nähere Ankunft
Ich ersuche da» Unternehmen zu iörderu.

Laugenschwalbach, den 26. Dezember 1916.
Der Königliche Lavdrat.

B. I . : Dr . Jngenohl, »reisdeputierter.

Bekanntmachung
(Nr. W. M. 500/12 . 16. K. R . A.

betreffend Bestandserhebung von Näh¬
faden. Vom 30. Dezember 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung nach 8 5 der Bekanntmachungen über
BorratSerhebung vom 2. Februar 1915, 3. September 1915
«vd 21. Oktober 1915 (Reich» Gefetzbl. S . 54, 549 und 684)
bestraft wird *). Auch kann der Betrieb des HaodelSgewerbeS
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässtger
Personen vom Handel ' vom 23. September 1915 (Reichrgesetz-
blatt S . 603) untersagt werden.

8 1
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen (mel»
depfl.chtige Personen) unterliegen hinsichtlich der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände (meldepflichtige Gegen¬
stände) einer vierteljährlichen Meldepflicht.

§ 2 .

Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Meldepflichtig sind:

1. Sämtliche baumwollene Nähfäden (wie zum Beispiel

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
10000 Mk. bestraft, auch können Borräte , die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLagerbücher eivzu-
richten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, z» der er auf Grund dieser
Berorduang verpflichtet ist, nicht in der gesetzte« Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld»
strafe bl» zu dreitausend Mark oder im UnvermögenSfalle mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft,
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder
zu führen unterläßt.

Nähzwirne, Nähgarne , Hrftgarue , Reihgarne , Buchbi».
derfaden, Konfektionsgarne, Trikotagennähzwirne und
sonstige Jndustriegarue usw.) tu handelsfertige,
Aufmachungen für den Kletrverkauf

2. Sämtiche FlachS' , Hanf-, «vd Ramie-Nähfaden (wie
zum Beispiel Heftzwirne, Sattlergarue , Schuhgarn».
Doppelgarne, Durchnäbgarne, Mackayfadeu, Pantoffel,
garne, Sohlengarne , Nähzwirne, Sacknähzwirue, Sack-
stopfzwirne, Buchbiuderfaden, Koopfzwirne, Stepp,
zwirne, FlachSzwirne, Steppzaroe , Einbindegarne. Be»
stechgarne, Strähnchenzwtrue Kurzhaspelzwirne, Lang»
haspelzwirne, Pfundzwirue , Knäuelgarne, Kärtchenzwirue
Sterozwirne , Rollenzwirue. Klosterfaden, Dutzendzwirne,
WachSmaschienevzwirne, Fab ' ikationSnähzwirne usw.)
in jeder Aufmachung für Groß - und Kleinverkauf,

die sich am Stichtage im Eigentum oder Gewahrsam melde-
pflichtiger Personen befinden, vorausgesetzt, daß die im § 4
festgesetzten Mtudrstmengen erreicht sind.

8 5.
Bo« der Bekanntmachung betroffene Personen.

Zur Meldung verpflichtet stad:
1. Alle Personen, die Gegenstände der im § 2 bezeichn¬

ten Art in Gewahrsam haben oder au» Anlaß ihre»
Handelsbetriebe» oder sonst der Erwerbe» wegen kas-
feo oder verkaufe»,.

2. Gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet weiden.

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.

Die nach dem Stichtag eiutreffevdev, vor dem Stichtag
aber schon abgesandte» Vorräte sind nur vom Empfänger z»
melden.

8 4.
Mindestmengen.

Nicht weldepflichtig sind:
1. Bei baumwollene« Nähfade »,

1. wenn sie nach der Lauge ausgemacht find, diejenige«
Vorräte eiver Lager stille, welche in einer Qualität,
Zwirnung, Farbe und Aufmachung (jedoch ohne Rück¬
sicht auf die Etikettnummer) bei Längen bis zu 200
m (einschließlich) weniger all 5 GoS,  bei Längen über
260 m weniger als 1 GroS betragen.

Angrfangene GroS sind nicht zu melden, falls die
Nähfadeu in Datzendpackung geliefert sind. Sind
die Nähfadeu in Dezimakpackuoggeliefert, so sind die
in den einzelnen Kolonne« de» Meldescheine» zu mel¬
denden Mengen nach unten auf hundert Stück abz»'
ruvden.

Beispiel : Die Firma X besitzt am 1. Januar
1917 folgende $3»nräte:

Ja zweifach Uuterzaru lOOOAard» Etikett«ummer 20—tW.
Weiß . 25 Ditze»

In dreifach Glanzgarn:
200 Iard », weiß, Etikettnummer 10—50 . 75 ,
200 , weiß; Etikettr,ummer 60— 100 51 »
200 „ schwarz, Etikettnummer 10—50 25 *
200  ̂schwarz , Etikettr ummer 60—100 10 »
500 „ schwarz , Etikrttnummer 24—50 15 „
600 m, weiß, Etikettnummrr 10—20 . 280 Stück
500 , schwarz, Etik-ttuummer 10—20 .110  »

Sie meldet : Zweifach Uvtergaru 1000 HardS, weiß 2 GroS
Dreifach Glanzgaru : '

200 AardS, weiß bi« Etikettnummer 50 s ,
4 .
Nicht»
1 Gro»
200 Stück
nicht»

200 „ weiß über Ettkettnummer 50
200 , schwarz . . . .
500 . schwarz bi» Etikettnummer 50
500 m weiß . . . .
500 „ schwarz . . ' .

(weil unter 1 Gr
2. wenn sie «ach dem Gewicht aufgemacht sind,

Vorräte einer Lagerstelle, welche in derselben Zw
(zweifach, dreifach usw.) und Fmbe , jedoch ohne Rück
auf Qualität , Aufmachung und Etikettnummer weniger
10 Kg. betragen.

Angrfangene Kilogramm sind nicht meldepflichtig'
Beispiel : Die Firma X besitzt:

An zweifach Trikotagen-Nähzwirn ,Q
roh und gebleicht je 100 kg auf Kreuzspule« zu



roh n»b gebleicht je 50 kg auf Kreuzspulen zu 100 g
an - relfach Mattgaru

gebleicht: bi» Etikettuummer 50 : 200 Lolzrvllen zu 50 g
über Etikettaommer 50 : 800 Holzrollen zu 50 g

schwarz: bi» Etikettuummer 50 : 10 Holzrollen zu 50 g
Sie meldet : Zweifach: 150 kg roh

150 kg gebleicht
Dreifach: gebleicht bi» Etikettnummer 50 10 kg

über Etikettuummer 50 15 kg
schwarz . . . . nicht ».

II. Bei Illachs -, Kauf uvd Wamis Glühfäden,
1. wenn sie nach der Länge aufgemacht sind, diejeuigen Vor¬

räte einer Lagerstelle, welche in rtmr Sorte weniger al»
50000 in betragen;

2. wenn sie nach dem Gewicht aufgemacht sind, diejenigen
Vorräte einer Lagerstelle, welche in einer Sorte weniger
als 10 kg betragen.

"Beispiel : Die Firma X besitzt von
1. Kurzhaspelzwire 125 Stück der Weise 80 an 20/4 f

12 2 (868 m Inhalt ) weiß 2 fach,
2. Knäuelzwirn 20 Schachteln zu 20 Knäueln zu 100 m

schwarz 2 fach,
3. Langhaspelzwirn 5 Stück 210 an 60/2f 12z 10080m

Inhalt roh grau 3 fach,
4. Kärtchenzwiru 15 Schachteln zu >00 Kärtchen zu 40 m

gelb 2 fach,
5. Sacknähzwiru 325 kg » Kreuzspuleu Nr . 14 rohgrau

3 fach,
6. Rollerzwirn 2 Schachteln zu 10 Rollen zu 50 g

Nr . 25 gelb,
7 Hanfsattlergar« 10 kg roh,
8. Schuhgarn 3 m 15 kg.

LJie meldet : unter ^ die Menge 1 : mit 108 000 m (statt 108500)
weiß 2 fach Nähfade«,

„ » 2 : nicht, da unter 50000 m,
. , „ 3 : 50000 (statt 50400 ) farbig

und rohgrau 3 fach,
„ , 4 : 60000 m farbig u rohgrau

2 fach.
unter 8 „ „ 5 : 325 kg rohgrau Nr . 7/16,

„ „6 : nicht, da unter 10 kg,
» , 7 : 10 kg rohgrau Nc 7/16,
« » 8 : 15 kg rohgrau Nr . 1/6.

§ 5.
Stichtag und Meldefrist.

Maßgebend für die Meldepflicht sind die bei Beginn de»
ersten Tage» eines jeden Kalendervierteljahres (Stichtag) tat-
sächlich vorhandenen Bestände.

Die Meldung hat spätesten, am 10. Tage de» Kalender-
Vierteljahres an da« Webstoffmeldeamtder Krieg»-Rohstoff-Ab-
teilung ve» Königl. Preuß . Krieg-minist-rium» Berlin SW 48,
Verlängerte Hedemauvstcaße 10, zu erfolgen.

Erstmalig ist also die Meldung über die bei Beginn des
1. Januar 1917 vorhandenen Bestände spätestens, bis zum 10.
Januar 1917 zu erstatten.

8 6.
Meldescheine.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldescheine«
(nicht durch Brief) zu erfolgen.

Die Anforderung der Meldescheine soll unter Angabe der
Vordruck-Nr . Lst . 1065 b auf einer Postkarte (nicht mit Brief)
bei der Bordrnckoerwaltuog der Kriegs-Rohstoff Abteilung de»
König!. Preuß . KriegSmioifteriumSBerlin SW 48, Verlängerte
Hedemannstr. 10, e»folgen, die nichts andere» enthalten soll,
al» die kurze Anforderung der gewünschten Meldescheine, die
deutliche Unterschrift mit genauer «drrffe und Firmenstempel.

Sämtliche in de« Meldescheinen gestellten Fragen sind genauzu beantworten.
Weitere Mitteilungen dürfen die Meldrscheine nicht ent-

ha teu ; auch dürfe« bei Einsendung der Meldescheine andere
^Briefumschläge nicht beigefügt werden.

r Meldeschein dürfen nur die Bestände eine» und
meldet w« d?n " dneC  " nb becfelbtn  Lag -rstell- ge-

» »«^ î Ê cheine sind ordnungsgemäß frankiert an da» Web-
Kĉ a«minikerium, ^ R°^ ^ ^ Ä '' ^ b^ " «ng des König!. Preuß.
KriegSministermm, Berlin SW 48. Verlängerte Hedemanu-
straße 10, etnzufenden. Auf die Vorderseite der zur Ueber-
senduug von Meldescheinen benutzten Briefumschläge ist der Ber-

merk zu setzen: . Enthält Meldeschein für Rähfaden *.
Bon den . rflatirttn Milduogen ist eine zweite Ausfertigung

(Abschrift, Durchschlag, Kopie) von dem Meldende« bei seinen
G.'schäflSpapierenzurt!ckzubehalr er.

8 7.
Muster.

Must r der gemeldeten Vorräte sind nur auf besondere»
Verlange« dem Webstoffmeldeamt zu übersende«.

8 8
Lagerbuch.

Jeder Meldepfl chtige hat ein Lagerbuch zu führen, au» dem
jede Aenderuug der VorratSmevgen meldepflichtigerGegenstände
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Melde-
pflichtige bereit» ein derartige » Lagerbuch führt , braucht er kein
besondere» Logerbuch einzurichtea. Diejenigen Nähfaden, welche
in offenen Ladengeschäfte« zum Kleinverkauf oder in Konfektion»-
und sonstigen gewerblichen Betrieben zur Verarbeitung bereit-
liegen, sind zwar meldepflichtig, brauchen aber nicht gebucht zu
werden.

Beauftragten Beamte« der Polizei - oder Militärbehörden
ist jederzeit die Püfung  deS Lagerbuches sowie die Besichtigung
der Räume zu g, statten, in denen meldepflichtige Gegenstände
sich befinden oder zu vermuten sind.

8 9. *
Anfragen und Anträge.

Alle Brfcagen und Anträge, welche diese Bekanntmachung
betreffen, sind an daS Webstoffmeldeamt zu richte«.

Anfragen, welche die Herstellung von Nähfadeu betreffen»
sind unmittelbar an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung de» Königlich
Preußischen Arie,;»Ministeriums, Berlin SW 4» — nicht an da»
Webstoffmeldeamt— zu richte«, und zwar , wenn sie Baum-
Woll-Nähfadtn betroffen, an Sektion W . II , wenn sie Flachs-,
Hanf- oder Ramie Nahfaden betreffen, au Sektion W . III.

§ 10.
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 30 Dezember 1916 in
Kraft.

Isrankfurt a. M ., den 30. Dezember 1916.
Stellvertretendes Heneralkommando

des 18. Armeekorps.

Der
WTB. Großes Hauptquartier, 30. Dezbr. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe  Kronprinz Rupprecht.

Nordwestlich von Lille, an der Somme — vornehmlich
auf dem Nordufer— und in einzelnen Abschnitten der Aisne-
front nahm zeitweilig das Feuer zu. Mehrfach wurden Vor¬
stöße englischer und französischer Patrouillen abgewiesen.

Heeresgruppe Kronprinz.
Auf dem linken Maasufer führten die Franzosen gegen

die von uns gewonnenen neuen Linien am Toten Mann im
Laufe des Tages mehrere durch starke Feuerwellen eingeleitete
Angriffe, die sämtlich abgewiesen wurden.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des GeneralfeldmarschallsPrinzen Leopold

von Bayern.
Bei ungünstiger Witterung die gewöhnliche Grabenkampf«tätigkeit.

Front des Generalobersten Erzherzog Josef.
In den verschneiten Waldkarpathen erfolgreiche Patrouil¬

lengänge deutscher Jäger.
Im stebenbürgischen Grenzgebirge drangen die deutschen

und österr.-ung Angriffstruppen trotz hartnäckigem Widerstand
in verschanzten Stellungen und trotz starker Gegenstöße, bei
denen der Russe 10 Offiziere, 630 Mann und 7 Maschi-
nengewehre in unserer Hand ließ, weiter vorwärts.

Front des Gcneralfeldmarschallsv Mackensen.
Unsere unermüdlichen Truppen folgen dem auf der ganzen

Front zwischen Gebirge und Donau weichenden Feind. Sie
stehen in fortschreitendem Kampf in der Linie nordöstlich
Bizirul—Sutesti (am Buzaul)—Slobozia (halbwegs Rimni-
cul-Sarat —Plaginesti).

Mazedonische Front.
Nur kleine Gefechte von Streifabteil, in der Strumaebene.

Der erste Generalquartiermetster Ludendorfs.



* Kopen b ag eu , 28. Dez. szb.) Großkürst  Ntkolaje»
witsch ist, wie der »Rjälsch* erfährt , schwer erkrankt. Der
Großfürst kann insolgedeff?« den ihm übertragenen Oberbefehl
über die in der Moldau stthendrn russisch-rumänischen Truppen
in absehbarer Zeit nicht übernehmen.

* Genf,  28 Dez Der fronzöstsche LebevSwitteldiktator
Herriot beabstchtigt, infolge der Knappheit aller Lebensmittel
das Kartensystem  nach deutschem Muster auf ganz Frank¬
reich auSzudehneu. Paris und andere große Städte habende»
reits Zuckerkorteu. Karte« für den Bezug von Fleisch, Brot
und Fett wer den demnächst folgen.

vermischte»
— Herrn Rittmeister v. Bardeleben,  Forstmeister aus

der Oberförsterei Erlenhof, wurde das Eiserne kreuz  1 . Kl
verliehen.

— Dem Musketier Schiebe ! vvu Hettenhain  wurde
an der Somme das Eiserne Kreuz 2. Kl. v rliehru.

Lokale».
*) Kangemichwalbach , 80. Dezb. Dem Vorstand des Kgl. Hoch¬

bauamts , Kgl. Baurat Kruse  hier , ist aus Anlaß der Verabschiedung
aus dem vreuß. Staatsdienst der Charakter als Geheimer Baurat Aller¬
höchst verliehen worden.

*) — Dem Leutnant der Reserve Karl Lange  van hier wurde in
den Kämpfen an der Somme das Eiserne Kreuz verliehen.

Zum Jahresanfang.
cp. Es grüßt mein deutsches Herz das neue Jahr,

still betend an des Vaterlands Altar:
Sei, Herr und Gott, mit uns im schweren Krieg!
Hilf uns zum Sieg, zum letzten, großen Sieg!
Darnach werd' uns durch deine Hand beschieden
in Ruhm und Ehr' rin sonnenvoller Frieden!
Die dann noch leiden in dem tiefsten Schmerz,
gib ihnen, Gott, ein starkes, tapfres Herz!
Das fleh' ich an des Vaterlands Altar!
So betend grüß' ich dich, du neues Jahr!

Reinhold Braun.

Bekanntmachung.
Ale hiestge« HauShaltungSvorstände, welche in diesem

Jahre Kartoffeln gekauft habe» oder noch kaufen müsse«,
werdeu hiermit ausgefordert, bi« zum 2.  Januar ^1917 ihre
Kartoffekvorräte nach dem Stand vom 1. Januür I9i7 int
Büro  der Bürgermeisterei hier arzumelden und zuzlrich avzu»
geben au» wieviel Personen ihr Haushalt besteht.

Nicht rechtzeitige oder falsche Angabe« werden mit Ent»
ziehung der Vorräte , mit Geldstrafen uvd Gefängnis bestraft.

Laugenfchwalbach, den 28. Dezember 19 l 6
1856 Die Uolizeiverwaltung.

Mittagessen.
Taglöhuer , die Mittagessen haben wolle« (Preis etwa

40 Pfg. de» Tag) kö«»en sich bei Herr » Siadtsekretär Hittckar
einschreibe« uvd erhalten später Mitteilung , ob ihrem Antrag
entsprochen wird . *

Die Vorsitzende der Baterl . FrctnenvereinS:
Frau Dr . Ingens hl.

Kleinkinderschule.
Zur Weihnachtsbescheerung wurden ferner noch gespendet: :
von Frau GeiSmar:  2 Bilderbücher, 1 G wehr, 1 Früh»

stückrbüchse.
„ . Metz : 1,25 Mark.
„ „ Katz : 4 Schürzen und 2 Reste Borte.
„ „ Metzler:  1 Hose, 1 Bluse, 1 Mütze, verschiedene

Spielsachen.
„ , Sberling:  50 Pfg.
„ „ Scheuermanu:  50 Pfg.
„ „ Fuhr:  1 Mark.
„ „ Eschenaaer:  59 Pfg.
„ Frl . Kling:  9 P . Handschuhe, 4 P . Stauchen.
„ Frau Herbei:  5 Mark.

Allen freundliche« Gebern besten Dank. Besonder» danke
ich den D:meu, die sich so fl ißiq an den Näh - und Strick¬
arbeiten beteiligten und dadurch beigetragen habe«, daß den
Kindern auch in diesem Jahr eine Menge nützlicher Sache«
geschenkt werden könnte.

Die Vorsitzende: Frau Jngenohl.

Prosit Neujahr
wünscht allen seinen werten Gästen , Freunden und
Bekannten

Carl Sottocasa II .,
1872 „Schwalbacher Hof .“

Sektkorken,
dis Ml . 3 —.
geholt.

Zahle für Lumpen per Kilo 10— 15 Pfg.
Eisen , Wlei und sonstige Metalle Höchstpreise.
Für Wollgestricktes per Kilo 1.40 Mk.
pe. Stück 15 Pfg ., Weinkorken per Kilo
Die Ware wird mit Fuhrwerk persönlich ab-

1827
Wilhelm Wau , Wiesbaden, Wellrihstr. 1«.

Zu Haufenv. d. Höhe
werden Mittwoch , den 3. Januar 1917 , Borm . 12 Uhr,
im Aufträge des Herrn Zwang»verwalter»

ca. 60 Zentner Haferstroh,
8V- S0Z1 «. Kornstroh&d,

sowie

eine Partie Gefutt
öffentlich versteigert.
1873 Der Würgermeister.

Für dringende Munitionsanfertigung
soforti>>liiriii.niliUM Arbeiter

zu Tag - und Nachtschicht,
ferner zum Eintritt in ca. 14 Tagen

8 bis 10 Frauen «. Mädchen
über 16 Jahre «, für leichte Arbeiten de, Tagschicht

gesucht.
Carl Orözinger,

1860 Metallwarenfabrik , Adolsseck.

Eine kleine
Dachwohnung

im Hause Bohnhofstr. 6 aus
1. April zu vermieten.

Nähere» bet
Iran Walher,

1874 Brunnevstraße 19.

Der 1. Stock
in meinem Hause sofort oder
später zu vermieten.
1875 g . Wreiter.

Eme 4—6

Zimmerwohnung
mit Küche und Zuoehör zu
vermiete«.

Willa Erika
18 l 6 Gartevfeldstr. 10.

Suche
verkäufl Saus auch mit Ge¬
schäft, Backerei, Konditorei,
Wirtschaft, Wareuhandlung od.
dazu geeignete» Objekt hier
od. Umgegend. Off. v. Eigen-
tümer au Eeorg Heisenhof,
postlagernd, Darmstadt . 1876

Schöne Irontspitzwohnung
3 Z-mmer mit Veranda «ud
Abschluß zu vermieten für 10©
Mark in Villa GanSwuci.

Näheres Wilh Wöllner,
1811 Codlenzerstr 14.

2 Wohimngen
zu vermieten.
1817 Karl Wagner.

Adolsstr- «0.

1200 Pfand
Strickgarn

pr . Psd.
M . 8.50, 10.50 u. 12 00.

Ein Posten reine Wolle , ,
pr . Psd. M . 18.00.

I . Stern,
1822  Inh . Her« . Katz.

Sin gut erh.
•Herd
ugeben. Anzuseher-
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